
 

 

 

Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Ehrenamtliche und Helferkreise,  
 
heute möchte ich Sie gerne wieder über einige interessante Neuigkeiten informieren:  
 

1. Save the Date: „Ankommen in Deutschland – Neuzugewanderte teilen ihre Perspektive“ 
Podiumsdiskussion am 26. September 2019 im Landratsamt Würzburg 

Zum Vormerken: Am 26. September veranstaltet die Ehrenamtskoordination der 
Flüchtlingshelferkreise gemeinsam mit den Maltesern Würzburg eine Podiumsdiskussion mit dem 
Titel „Ankommen in Deutschland – Neuzugewanderte teilen ihre Perspektive“. An diesem Abend 
werden Migrantinnen und Migranten zu Wort kommen und ihre ganz persönliche Sicht auf ihre 
neue Heimat Deutschland teilen. Gastgeber Landrat Nuß möchte sich bei dieser Gelegenheit bei 
allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement in der Flüchtlingshilfe bedanken. 
Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Landratsamtes. Die Einladung 
zum Abend folgt in der nächsten Woche.  
Vom 19. September bis zum 3. Oktober 2019 findet zudem deutschlandweit die Interkulturelle 
Woche statt. An vielen Orten im Land gibt es aus diesem Anlass spannende Veranstaltungen, 
Aktionen und Begegnungen: https://www.interkulturellewoche.de.  
 

2. Neuregelungen des Migrationspaketes im Überblick 
Die kürzlich beschlossenen umfangreichen Gesetzesänderung im „Migrationspaket“ sind nicht 
leicht zu überblicken. Deshalb hat jetzt auch Pro Asyl in einer Übersicht, die neue Rechtslage 
zusammengefasst. Folgende Themenbereiche werden behandelt: Abschiebung, Duldung, 
Aufnahmeeinrichtungen, Asylbewerberleistungsgesetz, Anerkannte Flüchtlinge. Bei anerkannten 
Flüchtlingen ist u.a. die Entfristung der Wohnsitzauflage relevant. Die Regelung wäre regulär zum 
6. August 2019 ausgelaufen, wurde aber nun auf unbestimmte Zeit verlängert. Das bedeutet, dass 
örtliche Beschränkungen bei der Wohnsitznahme drei Jahre nach der Anerkennung weiter 
bestehen bleiben. Nicht betroffen sind Anerkannte, die einer sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigung nachkommen.  
 
Viele Geflüchtete im Landkreis sind zudem von der auf bis zu fünf Jahre verlängerten Frist der 
Widerrufs- und Rücknahmeverfahren betroffen. In diesem Zeitraum findet die gesetzliche 
Regelüberprüfung des BAMF-Bescheides statt. Die 2015-2017 anerkannten Flüchtlinge werden 
aus diesem Grund aktuell vermehrt zu Gesprächen eingeladen. Es besteht eine 
Mitwirkungspflicht. 2018 wurde in 99 % der Fälle der Schutzstatus bestätigt. 
Das Dokument von Pro Asyl finden Sie angehängt (PDF PRO-ASYL_Neuregelungen-
Migrationspakete.pdf) 

 
3. Gute Beispiele der Teilhabe: Integrationsgeschichten gesucht 

Milad kam mit 13 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland. 
Drei Jahre später spricht er fließend Deutsch, hat viele Freunde und einen Ausbildungsplatz in der 
Tasche. Das alles vor allem deshalb, weil eine deutsche Familie Milad aufgenommen und sich 
intensiv für ihn eingesetzt hat. Integration kann gelingen. Besonders dann wenn Geflüchtete 
Unterstützung von Menschen aus der Zivilgesellschaft bekommen. Der Deutsche Caritasverband 
sammelt solche Integrationsgeschichten und stellt sie auf seiner Homepage als Texte, Videos und 
Hörstücke zur Verfügung. Bis Ende 2019 können Geschichten eingereicht werden: 
https://www.caritas.de/integrationsgeschichten. Vielleicht haben Sie ja auch solch eine 
mutmachende Geschichte zu erzählen? 
 

4. Kleines Wörterbuch für Mitarbeiter in Gastronomie, Hotellerie und Touristik 
Das Netzwerk Unternehmen integrieren Flüchtlinge stellt auf seiner Website viele hilfreiche 
Materialen für Geflüchtete und Migranten im deutschen Arbeitsmarkt zur Verfügung. So ist unter 
anderem ein kleines Wörterbuch für Mitarbeiter in Gastronomie, Hotellerie und Touristik verfügbar. 
Auch für den Pflegebereich ist ein Wörterbuch erschienen. Beide Dokumente sind der E-Mail 
angehängt (PDF IHK_Wörterbuch_Pflege & IHK_Wörterbuch_Gastronomie). Für alle, die lieber 
etwas in der Hand halten: https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/materialien/. Hier 
können viele Materialen kostenfrei bestellt werden. 

https://www.interkulturellewoche.de/
https://www.caritas.de/integrationsgeschichten
https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/materialien/



 


 


 


 


 


 


 


 


Frankfurt, 20.08.2019 


 


Neuregelungen des Migrationspaketes im Überblick 


Am 21. August tritt das umstrittene Hau-ab-Gesetz in Kraft, weitere Gesetze des Migrationspaketes 


gelten bereits oder kommen noch. Diese neue Rechtslage wird hier vorgestellt. 


Der Fokus des »Migrationspakets«, insbesondere des Hau-ab-Gesetzes (Zweites Gesetz zur besseren 


Durchsetzung der Ausreisepflicht), liegt auf dem Themenbereich der Abschiebung. In der öffentlichen 


Debatte wurde mit einem vermeintlichen »Vollzugsdefizit« Stimmung dafür gemacht, härtere Regeln 


zur Durchsetzung der Abschiebung durchzusetzen. Tatsächlich erfolgt dies auf einer falschen 


Zahlengrundlage, auch eine echte Evaluation der bisher geltenden Regeln ist nicht erfolgt. Durch das 


nun in Kraft getretene Hau-ab-Gesetz wird es erschwert, ein Attest für ein Abschiebungsverbot zu 


bekommen, die Polizei darf ohne richterlichen Beschluss eine Wohnung zur Abschiebung »betreten«, 


die Inhaftnahme zur Abschiebung wird vereinfacht, Abschiebungshaft kann nun in regulären 


Gefängnissen durchgeführt werden und der gesamte Ablauf der Abschiebung gilt als 


Dienstgeheimnis. 


Auch bei der Duldung gibt es wichtige Änderungen, ab dem 21. August gibt es die prekäre »Duldung 


light«. Ab 2020 gibt es dann auch eine neu geregelte Ausbildungsduldung und eine neu geschaffene 


Beschäftigungsduldung. Asylbewerber*innen und abgelehnte Menschen müssen nun bis zu 18 


Monaten in einer Aufnahmeeinrichtung, zum Beispiel einem AnkER-Zentrum, wohnen, das damit 


verknüpfte Arbeitsverbot gilt für neun Monate und trotz Versprechung im Koalitionsvertrag wird 


keine unabhängige Asylverfahrensberatung garantiert. Im Asylbewerberleistungsgesetz werden die 


Leistungen ab dem 1. September 2019 neu berechnet, Alleinstehende in Gemeinschaftsunterkünften 


werden aber in einer niedrigeren Bedarfsstufe eingruppiert und bekommen deswegen nicht mehr 


Geld als bisher. Aufgrund des Hau-ab-Gesetzes gibt es ab sofort neue Leistungseinschränkungen. Für 


Flüchtlinge, die zwischen 2015-2017 anerkannt wurden, wird die Frist für die Widerrufsverfahren 


verlängert und auch die Erteilung der Niederlassungserlaubnis geändert. Außerdem ist die 


Wohnsitzauflage für Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte entfristet worden. 


 


 



https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1294.pdf%27%5D__1566286496048

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1294.pdf%27%5D__1566286496048

https://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/

https://www.proasyl.de/thema/fakten-zahlen-argumente/
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1. Was ändert sich bei Abschiebungen? 


Erschwerung bei Attesten 


Wenn man eine schwere Krankheit hat oder aufgrund des Erlebens von Krieg, Folter und anderer 


Formen schwerer Gewalt traumatisiert ist, dann könnte eine Abschiebung die Gesundheit oder sogar 


das Leben der Person gefährden. In dem Fall sollte die Person dann eigentlich ein 


Abschiebungsverbotes oder zumindest eine Duldung aus medizinischen Gründen bekommen. Doch 


hiermit gibt es schon länger Probleme, die Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Psychosozialen 


Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer und die Bundespsychotherapeutenkammer beobachten seit 


der Verabschiedung des Asylpakets II im Jahr 2016, dass psychotherapeutische Stellungnahmen im 


Asylverfahren bei der Prüfung von Abschiebungsverboten häufig keine Berücksichtigung finden. 


Diese Praxis wird nun durch das Hau-ab-Gesetz legitimiert, denn wie bereits bei Attesten für eine 


Duldung gilt nun auch  für Atteste für Abschiebungsverbote, dass die Bescheinigung von einem 


qualifizierten Arzt ausgestellt werden muss (neuer § 60 Abs. 7 AufenthG). Dies schließt 


Psychologische PsychotherapeutInnen aus und birgt damit die Gefahr, dass psychische Erkrankungen 


und deren Behandlungsbedarf nicht mehr eingebracht werden können. Auch vor dem Hintergrund 


sehr langer Wartezeiten auf einen Termin bei Psychotherapeut*innen oder Fachärzt*innen ist der 


Ausschluss einer ganzen Berufsgruppe höchst problematisch und kann letztendlich dazu führen, dass 


Personen trotz schwerer Traumatisierung abgeschoben werden, da sie schlicht kein Attest einbringen 


konnten.  


Betreten der Wohnung ohne richterlichen Beschluss 


Mit einem der kurz vor Schluss eingebrachten Änderungsanträge wird nun auf Bundesebene 


geregelt, was auf Landesebene schon zu Streit geführt hat: Die Frage, ob die Polizei zum Zweck der 


Abschiebung ohne richterlichen Beschluss die Wohnung der betroffenen Person betreten darf und ob  


Gemeinschaftsunterkünfte als Wohnung zählen. Das Hamburger Verwaltungsgericht hatte im 


Februar entschieden, dass Unterkünfte sehr wohl als Wohnung im Sinne des Grundgesetzes zählen 


und damit dem besonderen Schutz der privaten Wohnung unterliegen.  Es verurteilte entsprechend 


die Hamburger Praxis, nachts ohne Durchsuchungsbeschluss die Menschen zur Abschiebung aus den 


Betten zu holen.  


Im Hau-ab-Gesetz wird nun folgende Unterscheidung gemacht: die Polizei darf die Wohnung zum 


Zweck der Abschiebung ohne richterlichen Beschluss betreten, aber nicht durchsuchen (neuer § 58 


AufenthG). Zur Durchsuchung bedarf es eines entsprechenden Beschlusses, außer bei Gefahr im 


Verzug. Diese darf aber nach Betreten der Wohnung nicht allein deswegen angenommen werden, 


weil die betroffene Person nicht anwesend ist. Für nächtliche Aktionen müssen in beiden Fällen 


Tatsachen vorliegen, aufgrund derer die Ergreifung der Person zu einem anderen Zeitpunkt nicht 


möglich ist. 


Wie trennscharf diese Regelung in der Praxis angewendet wird, ist äußerst fraglich. Das Hamburger 


Verwaltungsgericht hat im Rahmen einer Abschiebung, bei der es eben um das »Ergreifen« einer 


Person geht, die in Hamburg bereits bestehende Unterscheidung zwischen »betreten« und 


»durchsuchen« als nicht sachgemäß zurück gewiesen. Aktuell ist die Revision noch anhängig doch 


auch in anderen Fällen wird diese Unterscheidung die Gerichte wohl noch länger beschäftigen. 



http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-01_STN_BPtK_BAfF_Geordnete-R%C3%BCckkehr-Gesetz.pdf

http://www.baff-zentren.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-01_STN_BPtK_BAfF_Geordnete-R%C3%BCckkehr-Gesetz.pdf

https://www.proasyl.de/hintergrund/asylpaket-ii-in-kraft-ueberblick-ueber-die-geltenden-asylrechtlichen-aenderungen/

https://taz.de/Abschiebungen-aus-Fluechtlingsheimen/!5596742/

https://taz.de/!5572530/
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Vereinfachte Inhaftierung 


Im Fokus des Hau-ab-Gesetzes ist die Abschiebungshaft. Dabei führt mehr Abschiebungshaft gar 


nicht automatisch zu mehr Abschiebungen, wie Zahlen für Deutschland zeigen: Die 


Abschiebungszahlen für 2016 (rund 25.000) und 2017 (rund 24.000) waren sehr ähnliche, obwohl 


deutlich mehr Personen inhaftiert wurden (von 2.767 in 2016 auf 4.089 in 2017). Zu einem ähnlichen 


Schluss kam auch eine Studie des Europäischen Parlamentes zur Rückführungsrichtlinie. 


Insgesamt wird es den Behörden durch die unten beschriebenen Gesetzesänderungen mit dem Hau-


ab-Gesetz deutlich vereinfacht, Personen zum Zweck der Abschiebung in Haft zu nehmen. Durch eine 


weitere Änderung wird sogar gebilligt, dass die Behörden den Haftantrag zunächst nicht richtig 


begründen – denn durch die Änderung können sie bis zur letzten Tatsacheninstanz noch Gründe 


vortragen, die die Inhaftierung nachträglich legitimieren  (neuer § 417 Abs. 3 FamFG). Angesichts der 


bekannten Probleme bei der Anordnung von Abschiebungshaft, bei der formale Voraussetzungen 


oftmals nicht so streng gehandhabt werden wie es bei einem derart starken Menschenrechtseingriff 


angemessen wäre, besteht die Gefahr, dass Menschen aufgrund geringer Verstöße in 


Abschiebungshaft genommen werden. Angesichts der Tatsache, dass eine Inhaftierung der stärkste 


Eingriff in das Recht auf Freiheit ist und auch psychologisch extrem belastend ist, ist dies äußerst 


problematisch und stellt die Verhältnismäßigkeit stark in Frage. 


Bei folgenden Möglichkeiten der Inhaftierung zur Abschiebung wurden durch das Gesetz Änderungen 


vorgenommen, sie werden nicht nacheinander bei einer Person angewandt, da sie unterschiedliche 


Voraussetzungen haben. 


Sicherungshaft: Bei den Voraussetzungen der Sicherungshaft, eine Form der Abschiebungshaft, geht 


es nun primär um die Frage, ob bei einer Person Fluchtgefahr besteht – und der Begriff 


»Fluchtgefahr« wird umfassender als bislang definiert (neuer § 62 Abs. 3, 3a, 3b AufenthG). Wenn 


sich eine Person schon bereits einer früheren Abschiebung entzogen hat, angeblich über seine/ihre 


Identität täuscht oder nicht zu bestimmten Terminen erschienen ist, wird nun ein Bestehen der 


Fluchtgefahr »widerleglich« vermutet. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass vor allem der 


Betroffene selbst in der Pflicht steht nachzuweisen, dass tatsächlich keine Fluchtgefahr besteht. 


Erfahrungsgemäß wird dies sehr schwierig sein. Zudem zählen manche Verhaltensweisen als 


»konkrete Anhaltspunkte«, bei denen man sich zu Recht fragt, warum diese ein Indiz für Fluchtgefahr 


gelten solle, wie beispielsweise die Aufwendung erheblicher Geldmittel zur (selbst legalen) Einreise.  


Sicherungshaft kann wie bislang für bis zu sechs Monate angeordnet werden und auf bis zu maximal 


18 Monate verlängert werden. 


Mitwirkungshaft: Mit der Mitwirkungshaft führt das Hau-ab-Gesetz sogar eine neue Form der 


Abschiebungshaft ein – obwohl diese eigentlich gar nicht direkt zur Durchführung der Abschiebung 


gedacht ist (neuer § 62 Abs. 6 AufenthG). Stattdessen kann diese Haft für maximal 14 Tage 


angewendet werden, wenn jemand einmalig (!) nicht zu einem angeordneten Botschaftstermin oder 


Arzttermin zur Überprüfung der Reisefähigkeit erschienen ist. Ob so eine weitgehende 


Inhaftierungsmöglichkeit rechtlich zulässig ist, ist höchst fraglich.  


Ausreisegewahrsam: Auch beim Ausreisegewahrsam (dies ist keine Form der Abschiebungshaft 


sondern ein eigenes Instrument), der für maximal 10 Tage zur Durchführung der Abschiebung 


angeordnet werden kann, werden die Voraussetzungen stark abgesenkt (neuer § 62b AufenthG). 



https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/058/1905817.pdf

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/631727/EPRS_STU(2019)631727_EN.pdf

https://www.proasyl.de/hintergrund/rechtswidrige-abschiebungshaft-es-geht-um-uns-darum-wie-wir-unsere-verfassung-leben/
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Durch das Hau-ab-Gesetz reicht es, dass eine Person ihre Ausreisefrist um mehr als 30 Tage 


überschritten hat. Die angebliche Verletzung von Mitwirkungspflichten oder Täuschung über die 


Identität bleibenGründe für die Anwendung des Ausreisegewahrsams. Das verfassungsrechtliche 


Prinzip, Haft als letztes Mittel anzuwenden, wird so voraussichtlich nicht gewahrt. 


Durchführung der Abschiebungshaft in normalen Gefängnissen 


Durch das Hau-ab-Gesetz können Personen zum Zweck der Abschiebung in normalen Gefängnissen 


inhaftiert werden, solange sie dort von den Strafgefangenen getrennt sind. Damit wird das 


europarechtliche Trennungsgebot verletzt, welches vorschreibt, dass es spezielle 


Abschiebungshafteinrichtungen geben muss. Der Europäische Gerichtshof hatte 2014 in einem 


Verfahren zu Deutschland festgestellt, dass eine Unterbringung in der gleichen Einrichtung eben 


nicht europarechtskonform ist – auch um so die Menschenwürde der betroffenen Person zu 


schützen. Denn Abschiebungshaft ist keine Bestrafung, entsprechend müssen auch die Umstände der 


Haft besser und weniger streng sein. Die Aufhebung des Trennungsgebotes gilt bis zum 1. Juli 2022. 


Im Vorfeld gab es nicht nur aus der Zivilgesellschaft sondern auch aus den Bundesländern Protest 


gegen diese Regelung. Wie ernst dieser Protest gemeint war wird sich aber auch an der Umsetzung 


zeigen, denn schließlich liegt diese bei den Ländern. Bislang ziehen wohl nur Sachsen-Anhalt, Bremen 


und Mecklenburg-Vorpommern eine Unterbringung in normalen Gefängnissen in Betracht. 


Der Ablauf der Abschiebung als Dienstgeheimnis 


Eine besonders absurde Änderung durch das Hau-ab-Gesetz stuft den gesamten Ablauf der 


Abschiebung als Dienstgeheimnis im Sinne des § 353b StGB ein (neuer § 97a AufenthG). Explizit gilt 


dies für den Termin der Abschiebung, der schon seit 2015 nicht mehr angekündigt werden darf, 


sowie für einen angeordneten Termin bei der Botschaft oder zur Feststellung der Reisefähigkeit. 


Diese »Straftat« kann nur von Personen begangen werden, die durch ihren Beruf diesem 


Dienstgeheimnis verpflichtet sind. Andere, zum Beispiel zivilgesellschaftliche, Akteure könnten sich 


aber der Beihilfe oder der Anstiftung schuldig machen. Für eine tatsächliche Strafverfolgung solcher 


Akteure braucht es aber immer eine*n Haupttäter*in, also eine Verletzung des Dienstgeheimnisses. 


 


2. Was ändert sich bei der Duldung? 


Eine Person mit Duldung ist eigentlich ausreisepflichtig, kann aber aktuell nicht abgeschoben werden 


– und dafür gibt es oftmals gute Gründe (mehr zur Duldung allgemein kann man hier lesen). Das ist 


zum Beispiel der Fall, wenn die Person schwer krank ist. Die Duldung ist ein sehr prekärer Status und 


schützt auch nur so lange vor der Abschiebung, wie der Duldungsgrund besteht – unabhängig davon 


für wie lange die Duldungsbescheinigung ausgestellt wurde.  


Downgrade: Duldung für Personen mit ungeklärter Identität (ab sofort) 


Das Hau-ab-Gesetz führt eine neue Duldungsform ein, die »Duldung für Personen mit ungeklärter 


Identität« (neuer § 60b AufenthG, »Duldung light«). Tatsächlich beschränkt sich die Anwendung aber 


nicht auf Personen, deren Identität nicht bekannt ist. Die Duldung light umfasst alle Personen, deren 


Abschiebung aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden kann, da sie 


angeblich falsche Angaben machen, über ihre Identität täuschen oder der neuen »besonderen 



https://www.asyl.net/rsdb/M22089/

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/innenminister-cdu-kritisiert-seehofers-abschiebe-plaene/24160122.html?ticket=ST-816067-GdQ3VsHac1euD0KFBIR5-ap2

http://www.migazin.de/2019/07/19/mehrheit-der-bundeslaender-will-keine-abschiebung-aus-normaler-haft/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

http://www.migazin.de/2019/07/19/mehrheit-der-bundeslaender-will-keine-abschiebung-aus-normaler-haft/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

https://www.proasyl.de/hintergrund/was-ist-eigentlich-eine-duldung/
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Passbeschaffungspflicht« nicht nachkommen. Vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer müssen 


gemäß der »besonderen Passbeschaffungspflicht« alle ihnen zumutbaren Handlungen zur 


Passbeschaffung durchführen, dazu gehören: Freiwilligkeitserklärung, persönliche Vorsprache sowie 


Abgabe von Fingerabdrücken etc, Erklärung der Erfüllung der Wehrpflicht, Zahlung von Gebühren 


und die Verpflichtung, diese Handlungen zu wiederholen, wenn sie dazu aufgefordert werden und 


wenn eine neue Sach- oder Rechtslage ein anderes Ergebnis vermuten lässt. Die betroffene Person 


muss auf die Pflichten hingewiesen werden und kann auf Verlangen der Ausländerbehörde die 


Vornahme der Handlungen an Eides Statt glaubhaft machen.  


In der Praxis wurden eben jene Handlungen bislang auch schon verlangt – jedoch oft weit über das 


zumutbare Maß hinaus. Angesichts von Fällen, bei denen der betroffenen Personen zu Unrecht 


vorgeworfen wurde, nicht mitzuwirken, sind diese Einstufung und die daraus resultierenden 


Sanktionen höchst problematisch. 


Eine von der Duldung light betroffene Person bekommt die normale Duldungsbescheinigung mit dem 


Zusatz »für Personen mit ungeklärter Identität« ausgestellt. Dies lässt Stigmatisierungen der 


betroffenen Personen befürchten. Darüber hinaus unterliegen Personen mit einer Duldung light 


einem pauschalen Arbeitsverbot sowie einer Wohnsitzauflage. Außerdem gilt eine Duldung light 


nicht als Vorduldungszeit für Bleiberechtsregelungen wie der Ausbildungs- und 


Beschäftigungsduldung oder Regelungen für gut integrierte Personen (§§ 25a, 25b AufenthG). Damit 


wird der Weg in ein Bleiberecht effektiv versperrt.  


Wenn die betroffene Person die verlangte Handlung vornimmt und so ihrer Passbeschaffungspflicht 


nachgekommen ist, bekommt sie wieder eine reguläre Duldung nach § 60a AufenthG. Allerdings wird 


die Zeit in der Duldung light nicht rückwirkend als normale Duldung gezählt, dieser Zeitraum wird 


folglich nicht als Vorduldungszeit anerkannt. 


Zu beachten sind außerdem die Übergangsregelungen (neuer § 105 AufenthG): eine Duldung light 


kann erst ausgestellt werden, wenn die reguläre Duldung verlängert oder eine Duldung aus anderem 


Grund erteilt werden soll. Für geduldete Personen in Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnissen 


gilt die Duldung light erst ab dem 1. Juli 2020. Für Personen, die eine Ausbildungs- oder 


Beschäftigungsduldung besitzen oder beantragt haben und die Voraussetzungen für diese erfüllen, 


ist die Duldung light nicht anwendbar. 


Upgrade: Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung (ab 2020) 


Das Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Im 


Gegensatz zur regulären Duldung schützen die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung während 


ihrer Gültigkeit vor der Abschiebung. Die Bundesländer können über Vorgriffsregelungen bestimmen, 


dass Personen, die die Voraussetzungen, insbesondere der Beschäftigungsduldung, erfüllen schon 


jetzt eine Duldung auf Ermessen bekommen sollen. Solche Regelungen oder Anwendungshinweise 


sind aus  Bayern, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-


Westfalen bekannt. 


Ausbildungsduldung: Bis Ende dieses Jahres gilt die bislang bestehende Regelung zur 


Ausbildungsduldung entsprechend dem §60a Abs. 2 AufenthG, ab 2020 gelten dann die neuen 


Regelungen (geplanter § 60c AufenthG). Diese neue Ausbildungsduldung, die unter bestimmten 


Voraussetzungen auch Assistenz- und Helferausbildung umfasst, kann von abgelehnten 



https://www.proasyl.de/news/aus-der-praxis-trotz-aller-muehe-bei-der-passbeschaffung-nicht-mitgewirkt/

https://www.proasyl.de/news/aus-der-praxis-trotz-aller-muehe-bei-der-passbeschaffung-nicht-mitgewirkt/

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1021.pdf%27%5D__1563182713481

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/Bayern-Vorgriffsregelung-Besch%C3%A4ftigungsduldung-M%C3%A4rz-2019.pdf

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/RLP-Vorgriffsregelung-Besch%C3%A4ftigungsduldung-und-Helferausbildung-Mai-2019.pdf

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/Nds-Vorgriffsregelung-Besch%C3%A4ftigungsduldung-Juni-2019.pdf

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/Th%C3%BCringen-Vorgriffsregelung-Besch%C3%A4ftigungsduldung-Juni-2019.pdf

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/MILISH_Vorgriffserlass-zu-%C2%A760d-AufenthG-neu_20190731.pdf

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/NRW-Vorgriffsregelung-Besch%C3%A4ftigungsduldung-Juli-2019.pdf

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/NRW-Vorgriffsregelung-Besch%C3%A4ftigungsduldung-Juli-2019.pdf
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Asylbewerber*innen beantragt werden, die die Ausbildung während des Asylverfahrens angefangen 


haben, und von bereits geduldeten Personen. Im letzteren Fall muss die Person bereits seit drei 


Monaten geduldet sein, um eine Ausbildungsduldung beantragen zu können.  


Um einen Anspruch auf die Ausbildungsduldung zu haben, muss die Identität geklärt worden sein 


oder es müssen alle erforderlichen und zumutbaren Handlungen zur Identitätsklärung innerhalb der 


vorgeschriebenen Fristen ergriffen worden sein. Kann die Identität nicht geklärt werden, aber es 


wurden die erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen vorgenommen, kann die 


Ausbildungsduldung immer noch im Ermessen erteilt werden. Hier sind die Probleme in der Praxis 


bereits absehbar, da genau solch ein Ermessen bisher bei der für eine Ausbildungsduldung 


notwendigen Beschäftigungserlaubnis oft restriktiv ausgelegt wurde. Dies führte auch zu der 


unterschiedlichen bundesweiten Anwendung der Regelung, der eigentlich mit dem neuen Gesetz 


begegnet werden sollte. 


Die neuen Regelungen zur Ausbildungsduldung umfassen auch einige problematische 


Ausschlussgründe. Dazu gehört eine Regelung zum »offensichtlichen« Missbrauch, worunter 


mangelnde Sprachkenntnisse und die damit angeblich verbundene Unmöglichkeit einer tatsächlichen 


Ausbildung fallen – wobei die Einschätzung, ob eine Person ausreichend Deutsch kann oder nicht 


eben beim Ausbildungsbetrieb und nicht bei der Ausländerbehörde liegen sollte. Auch die 


Veranlassung der Untersuchung der Reisefähigkeit, die Buchung von Transportmitteln zur 


Abschiebung und die Einleitung des Dublin-Verfahrens sind Ausschlussgründe. Dies wurde von PRO 


ASYL im Gesetzgebungsverfahren scharf kritisiert, da sie Tür und Tor für Willkür öffnen. Hier wird zu 


beobachten sein, wie restriktiv diese Ausschlussgründe in der Praxis angewendet werden.  


Wenn die Ausbildung vorzeitig abgebrochen wird, bekommt die betroffene Person einmalig eine 


Duldung für sechs Monate, um eine neue Ausbildung zu finden. Ebenso für sechs Monate bekommt 


man nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss eine Duldung, um einen entsprechenden Arbeitsplatz 


zu finden. 


Beschäftigungsduldung: Eine Beschäftigungsduldung können nur Personen bekommen, die vor dem 


1. August 2018 eingereist sind (geplanter § 60d AufenthG). Im Gegensatz zur Ausbildungsduldung 


wird die Regelung des § 60d AufenthG nur bis zum 31. Dezember 2023 bestehen. Wie bei der 


Ausbildungsduldung muss bei der Beschäftigungsduldung die Identität innerhalb bestimmter Fristen 


geklärt werden, damit die Person bei Erfüllung der anderen Kriterien einen Anspruch auf Erteilung 


der Duldung hat – ansonsten kann sie nur noch auf Ermessensbasis erteilt werden.  


Die Voraussetzungen für die Beschäftigungsduldung sind sehr hoch: die Person muss seit 12 Monaten 


in Besitz einer Duldung sein, sie muss seit 18 Monaten mit mindestens 35 Stunden pro Woche 


arbeiten (bei Alleinerziehenden sind es 20 Stunden pro Woche) und die beantragende Person muss 


ihren Lebensunterhalt in den letzten 12 Monaten und aktuell selbst finanzieren. Zudem muss bei 


einem verpflichtenden Integrationskurs von der beantragenden Person und der/dem 


Lebenspartner*in dieser erfolgreich abgeschlossen worden sein, bei Kindern muss der Schulbesuch 


nachgewiesen werden und sie dürfen nicht wegen Drogenhandel verurteilt worden sein.  


Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so bekommt die Person eine Duldung für 30 Monate und kann 


danach eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG bekommen (geplanter § 25b Abs. 6 


AufenthG). 



https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PRO-ASYL_Stellungnahme_GE-Ausbildungs-und-Besch%C3%A4ftigungsduldung_30052019.pdf

https://www.proasyl.de/wp-content/uploads/PRO-ASYL_Stellungnahme_GE-Ausbildungs-und-Besch%C3%A4ftigungsduldung_30052019.pdf
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3. Was ändert sich für Personen in Aufnahmeeinrichtungen? 


Bundesweit 18 Monate in Aufnahmeeinrichtung 


Bislang galt die Regel, dass Asylbewerber*innen nicht länger als sechs Monate in 


Erstaufnahmeeinrichtungen leben müssen – wobei schon jetzt die Möglichkeit für Bundesländer 


besteht, dies für Personen im Asylverfahren und für Personen, die als »offensichtlich unbegründet« 


oder unzulässig abgelehnt wurden, bis auf 24 Monate auszuweiten. Davon macht zum Beispiel 


Bayern bei seinen AnkER-Zentren Gebrauch. Die AnkER-Zentren sind auch der Grund für die neue 


bundesweite Regelung mit dem Hau-ab-Gesetz, welches die maximale Aufenthaltsdauer für alle 


Personen in Erstaufnahmeeinrichtungen auf bis zu 18 Monate ausweitet (neuer § 47 AsylG). 


Eigentlich galt bislang die Regel, dass die Person entlassen wird, wenn das Bundesamt nicht 


kurzfristig entscheiden kann oder die Person nicht kurzfristig abgeschoben werden kann. Doch diese 


Vorgabe der Kurzfristigkeit wird gestrichen, für das Asylverfahren gibt es keine zeitliche Befristung 


mehr und die Abschiebung muss nur noch »in angemessener Zeit« durchgeführt werden können 


(neuer §§ 49, 50 AsylG). 


Für manche Personen gilt auch gar keine Beschränkung bei der Wohnverpflichtung und zwar für 


Personen aus »sicheren Herkunftsstaaten« und (neu) für Personen, die angeblich ihren 


Mitwirkungspflichten nicht nachkommen oder über ihre Identität täuschen. Angesichts der oftmals 


abgelegenen Lage solcher Einrichtungen droht eine bis zu anderthalbjährige Isolierung, die viele 


Folgeprobleme, wie mangelnde zivilgesellschaftliche und anwaltliche Unterstützung, mit sich bringt. 


Es gibt aber auch eine wichtige Ausnahme: Familien mit minderjährigen Kindern, inklusive 


erwachsener Geschwister, dürfen nicht länger als sechs Monate in Aufnahmeeinrichtungen 


untergebracht werden und das gilt auch für Familien aus sogenannten »sicheren Herkunftsstaaten«. 


Dies ist für manche Bundesländer immerhin eine Verbesserung! 


Zudem sollen die Bundesländer nun explizit geeignete Maßnahmen treffen, um den Schutz von 


Frauen und anderen schutzbedürftigen Personen (z.B. LGBTIQ, Alleinerziehende, Opfer von 


Menschenhandel) bei der Unterbringung zu garantieren (neuer § 44 Abs. 2a AufenthG). Dies klingt 


zwar grundsätzlich gut, doch ist dies angesichts der Probleme beim Bundesamt bei der Erkennung 


von besonderen Schutzbedarfen, der Nicht-Umsetzung der EU-Aufnahmerichtlinie in Deutschland 


(die eine solche Feststellung vorsieht) und dem Trend zu Massenunterkünften, der für  


Schutzbedürftige sehr problematisch ist, wahrscheinlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.  


Damit verknüpft: 9 Monate Arbeitsverbot 


Bislang durften Personen, die in einer Aufnahmeeinrichtung leben, nicht arbeiten – was folglich ein 


sechs monatiges Arbeitsverbot darstellte. Dies verlängert sich durch den verpflichtenden längeren 


Verbleib in Aufnahmeeinrichtungen nun automatisch. Lediglich aufgrund europarechtlicher 


Vorgaben hat der Gesetzgeber eine maximale Höchstgrenze des Arbeitsverbotes von neun Monaten 


gesetzt – der entsprechende Anspruch wurde nun ins Gesetz aufgenommen (neuer § 61 Abs. 1 


AsylG). Ausgenommen davon sind aber Personen aus »sicheren Herkunftsstaaten« sowie Menschen, 


deren Asylantrag als »offensichtlich unbegründet« oder unzulässig abgelehnt wurde. Wie man aber 


in der Praxis aus diesen isolierten Unterkünften heraus tatsächlich eine Arbeit finden soll, bleibt mehr 


als fraglich. 



http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/anker_centres_report.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:DE:PDF

https://heimatkunde.boell.de/2018/03/08/aufnahmepolitik-und-aufnahmebedingungen-gefluechteter-frauen

https://heimatkunde.boell.de/2018/03/08/aufnahmepolitik-und-aufnahmebedingungen-gefluechteter-frauen
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Asylverfahrensberatung 


Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung eine »unabhängige und flächendeckende 


Asylverfahrensberatung« versprochen. Diese wäre angesichts der problematischen Isolierung vieler 


Asylsuchender in großen Aufnahmeeinrichtungen wie den AnkER-Zentren auch essentiell. 


Stattdessen wird mit dem Hau-ab-Gesetz nun aber eine »unabhängige staatliche 


Asylverfahrensberatung« eingeführt (neuer § 12a AsylG). Damit wird ein in einigen AnkER-Zentren 


praktiziertes Pilotprojekt des Bundesamtes in Gesetzesform gegossen. In einem ersten Schritt 


informiert das Bundesamt die Asylbewerber*innen lediglich in Gruppengesprächen über das 


Asylverfahren und gleichzeitig über Rückkehrmöglichkeiten. In einem zweiten Schritt wird zwar ein 


individueller Termin durch entweder das Bundesamt oder durch die Wohlfahrtsverbände angeboten 


– aber ohne Garantie, dass dieser vor der Anhörung stattfindet. Das Bundesamt bietet aber explizit 


keine rechtliche Beratung an, was die Betroffenen aber gerade in dieser Situation brauchen. Erst 


recht stellt dies auch keine unabhängige Beratung dar! Denn als staatliche Behörde, die auch über 


den Asylantrag entscheidet, ist das Bundesamt weder unabhängig noch wird es von den 


Antragsteller*innen so wahrgenommen– insbesondere da viele oft schlechte Erfahrungen mit 


Behörden in ihren Herkunftsländern gemacht haben.  


 


4. Was ändert sich beim Asylbewerberleistungsgesetz? 


Mehr oder weniger Sozialleistungen? 


Mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes werden ab dem 1. 


September 2019 wie vom Bundesverfassungsgericht vorgeschrieben, die Leistungen nach dem 


Asylbewerberleistungsgesetz der allgemeinen Preissteigerung angepasst. Dies ist notwendig, damit 


die Personen ein menschenwürdiges Leben führen können. Bislang bekamen alleinstehende 


Personen 354€, wovon 135€ als notwendiger persönlicher Bedarf ausgezahlt wurden, wenn sie in 


einer Aufnahmeeinrichtung wohnen. Durch die Erhöhung der Leistungssätze des 


Asylbewerberleistungsgesetzes hat eine alleinstehende Person nun Anspruch auf 344€ (zusätzlich 


Bedarf für Wohnungsinstandhaltung und Strom (rund 38€), was bislang eingerechnet war), wovon 


150€ als notwendiger persönlicher Bedarf gelten. Bezüglich des persönlichen Bedarfs ist dies also 


eine Steigerung von 15€. Zum Vergleich: nach dem Sozialgesetzbuch II bezieht eine alleinstehende 


Person insgesamt 424€. 


Gleichzeitig ändert sich mit dem Dritten Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes 


aber die Einstufung von alleinstehenden Personen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben. Sie 


werden nun nicht mehr als alleinstehend sondern wie Paare behandelt – da sie angeblich ebenso gut 


gemeinsam haushalten und Geld sparen könnten. Angesichts der verschiedenen Nationalitäten und 


Kulturen der Menschen, die willkürlicher Weise zusammen untergebracht sind, eine Illusion. Nicht 


mal eine Wohngemeinschaft zwischen Freund*innen wird in Deutschland so eingestuft. Durch diese 


Abstufung erhalten die betroffenen Personen für den notwendigen persönlichen Bedarf ab 


Inkrafttreten 136€ - also genau einen Euro mehr als bislang.  


Während sich durch das Gesetz also für manche Personen die Leistungen der allgemeinen 


Preissteigerung entsprechend erhöhen, muss eine Vielzahl von Asylbewerber*innen und geduldeter 


Menschen weiterhin von Sozialleistungen leben, die eindeutig unzureichend sind. 



https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1290.pdf%27%5D__1566285341464

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2012/07/ls20120718_1bvl001010.html

https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Arbeitshilfe_SGB_II-Regelsaetze_2019.pdf

https://www.einwanderer.net/fileadmin/downloads/tabellen_und_uebersichten/Arbeitshilfe_SGB_II-Regelsaetze_2019.pdf
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Auch der Zeitraum, in dem Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezogen werden, wird 


verlängert. Denn das Hau-ab-Gesetz bestimmt, dass nicht wie bisher nach 15 Monaten sondern nun 


erst nach 18 Monaten Analogleistungen, sprich grundsätzlich normale Sozialleistungen, bezogen 


werden. 


Neue Einschränkungen und sogar Ausschluss von Leistungen 


Mit dem Hau-ab-Gesetz werden Änderungen am Asylbewerberleistungsgesetz vorgenommen, die 


dazu führen, dass noch mehr Menschen nur eingeschränkte Leistungen erhalten. Dazu gehören 


Personen, bei denen festgestellt wurde, dass gemäß der Dublin-III-Verordnung ein anderer EU-


Mitgliedstaat für sie zuständig ist und gegen die bereits eine Abschiebungsanordnung ergangen ist 


(neuer § 1a Abs. 7 AsylbLG). Auch jetzt schon können bei Verletzung bestimmter 


Mitwirkungspflichten Leistungen gekürzt werden. Dies wird nun noch erweitert, zum Beispiel wenn 


man seinen Asylantrag nicht schnell genug stellt (neue Verpflichtung nach § 13 Abs. 3 S. 3 AsylG), bei 


der erkennungsdienstlichen Behandlung nicht mitmacht und wenn man nicht alle erforderlichen 


Unterlagen einreicht (bislang war dies auf Unterlagen zur Identitätsfeststellung beschränkt, nun 


könnte auch der Reiseweg oder ähnliches umfasst sein). 


Am drastischsten ist jedoch die neue Regelung für Personen, die bereits in anderen EU-


Mitgliedstaaten einen Schutzstatus haben und die deswegen vollziehbar ausreisepflichtig sind, ihr 


Eilantrag also abgelehnt wurde. Sie sollen nur für zwei Wochen eingeschränkte Leistungen, 


sogenannte »Überbrückungsleistungen«, bekommen (neuer § 1 Abs. 4 AsylbLG). Nach diesen zwei 


Wochen erhalten sie, außer in Härtefällen, keinerlei Leistungen mehr, also auch keine Unterbringung 


oder Nahrung. Obwohl eine Entscheidung im Hauptsachenverfahren zu der Frage, ob die Person in 


die menschenunwürdigen Umstände nach Griechenland oder Italien zurück kehren muss, noch 


ausstehen kann, werden die Betroffenen so vor die Wahl zwischen Obdachlosigkeit in Mailand oder 


München gestellt. 


 


5. Was ändert sich für anerkannte Flüchtlinge? 


Entfristung der Wohnsitzauflage 


Mit dem Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes wurde die Wohnsitzauflage entfristet, die 


sonst am 6. August dieses Jahres ausgelaufen wäre. Die rechtlich umstrittene Wohnsitzauflage 


verpflichtet anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte für drei Jahre nach der 


Anerkennung in dem Bundesland zu wohnen, in dem sie das Asylverfahren durchlaufen haben. Die 


Wohnsitzauflage kann auch zur Förderung der »nachhaltigen Integration« auf einen bestimmten Ort 


beschränkt werden, wenn dort genügend Wohnraum, Sprachkurse und Ausbildungs- und 


Arbeitsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Ebenso kann einer Person verboten werden, in eine 


bestimmte Gegend zu ziehen, wenn diese der Integration abträglich sei. Von der Wohnsitzauflage 


nicht betroffen sind Anerkannte, die einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 


nachkommen. Neu wird mit dem Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes geregelt, dass eine 


solche Beschäftigung länger als drei Monate bestehen muss, um tatsächlich eine dauerhafte 


Befreiung von der Wohnsitzauflage zu erwirken (neuer § 12a Abs. 1 S. 4, Abs. 5 S. 2 Nr. 2c AufenthG). 



https://www.proasyl.de/news/abschiebungen-ins-nichts-zur-situation-von-anerkannten-fluechtlingen-in-griechenland/

https://www.fluechtlingshilfe.ch/herkunftslaender/dublin-staaten/italien-1.html

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0914.pdf%27%5D__1562835959663
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Die Wohnsitzauflage wurde nun ohne die im Koalitionsvertrag vorgesehene Evaluierung entfristet, 


obwohl Verbände im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens darauf hingewiesen haben, dass die 


Wohnsitzauflage sich in der Praxis integrationshemmend auswirken kann. Stattdessen soll nun erst in 


drei Jahren eine umfassende Evaluierung stattfinden. 


Verlängerung der Widerrufs- und Rücknahmeverfahren 


Für die Flüchtlinge, die in den Jahren 2015-2017 vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 


anerkannt wurden, wird durch das Hau-ab-Gesetz die Frist für Widerrufs- und Rücknahmeverfahren 


auf bis zu fünf Jahre verlängert (neuer § 73 Abs. 7 AsylG).  


Bislang galt, dass das Bundesamt nach drei Jahren grundsätzlich nach Aktenlage entscheidet, ob ein 


Widerruf oder eine Rücknahme der Flüchtlingseigenschaft in Frage kommt. Die 2015-2017 


anerkannten Flüchtlinge werden nun aber zu Gesprächen eingeladen, die einer Erstanhörung ähneln. 


Dieser erhöhte Arbeitsaufwand beim Bundesamt wird wiederrum als Grund dafür angegeben, dass 


die Frist auf bis zu fünf Jahre verlängert wird. Angesichts der Tatsache, dass sich die Lage in den 


Hauptherkunftsländern nicht grundlegend und nachhaltig geändert hat (Voraussetzung für den 


Widerruf), hält PRO ASYL diese Ausweitung für nicht angemessen. Außerdem führen die Verfahren zu 


großer Verunsicherung bei den Betroffenen. 


Zusätzlich ändert sich für diese drei Jahrgänge der Ablauf der Erteilung der Niederlassungserlaubnis: 


Normalerweise wird die Niederlassungserlaubnis anerkannten Flüchtlingen nach drei oder fünf 


Jahren erteilt (abhängig von der Erfüllung weiterer Voraussetzungen), außer das Bundesamt hat der 


Ausländerbehörde mitgeteilt, dass die Anerkennung widerrufen oder zurückgenommen wird. Dies 


wir nun umgekehrt, das Bundesamt muss der Ausländerbehörde mitteilen, dass kein Widerrufs- oder 


Rücknahmegrund vorliegt und nur dann wird die Niederlassungserlaubnis erteilt (neuer § 26 Abs. 3 


AufenthG). 


2018 wurde in den Widerrufsverfahren der Flüchtlingsschutz der Betroffenen in 99% bestätigt, auch 


im ersten Halbjahr 2019 wurde nur in 2,8% der Fälle der Status widerrufen oder zurückgenommen. 


Im vergangenen Jahr wurden Mitwirkungspflichten für das Widerrufs- und Rücknahmeverfahren 


eingeführt, Hinweise hierzu von der Kanzlei Wächtler und Kollegen finden sich hier und von der 


GGUA hier. 


 


6. Überblick über das Inkrafttreten der Gesetze und Verordnungen rund um das 


Migrationspaket mit Bezug zum Asyl- und Aufenthaltsrecht 


1. Gesetz zur Entfristung des Integrationsgesetzes: gilt seit dem 12. Juli 2019.  


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0914.


pdf%27%5D__1562835959663 


 


2. Ausländerbeschäftigungsförderungsgesetz: gilt seit dem 1. August 2019 


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1029.


pdf%27%5D__1563187241379 


 



https://www.caritas.de/fuerprofis/presse/stellungnahmen/02-21-2019-stellungnahme-zur-entfristung-des-integrationsgesetzes

https://www.proasyl.de/hintergrund/viel-hilft-nicht-viel-widerrufs-und-ruecknahme-aktionismus-beim-bamf/

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/078/1907818.pdf

http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-juni-2019.pdf?__blob=publicationFile

https://www.fluechtlingsrat-bayern.de/tl_files/2018/pdf%20Dokumente%202018/Mitwirkungspflichten%20Asylwiderruf%20Hubert%20Heinhold.pdf

https://www.asyl.net/fileadmin/user_upload/publikationen/Arbeitshilfen/2018-12-12_GGUA_Mitwirkungspflichten_Widerruf.pdf

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0914.pdf%27%5D__1562835959663

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s0914.pdf%27%5D__1562835959663

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1029.pdf%27%5D__1563187241379

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1029.pdf%27%5D__1563187241379
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3. Verordnung zur Änderung der Verordnung zum Integrationsgesetz und Beschäftigungsverordnung: 


gilt seit dem 6. August 2019  


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1109.


pdf%27%5D__1565356605528 


 


4. Zweites Datenaustauschverbesserungsgesetz: gilt überwiegend seit dem 9. August 2019 


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1131.


pdf%27%5D__1565800147183 


 


5. Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht: gilt ab dem 21. August 2019 


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1294.


pdf%27%5D__1566286689238 


 


6. Drittes Gesetz zur Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes: gilt ab dem 1. September 2019 


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1290.


pdf%27%5D__1566286723403 


 


7. Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung: gilt ab dem 1. Januar 2020, manche 


Länder haben aber Erlasse zur früheren Anwendung 


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1021.


pdf%27%5D__1563182713476 


 


8. Fachkräfteeinwanderungsgesetz: gilt überwiegend ab dem 1. März 2020  


https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1307.


pdf%27%5D__1566286797290 


 


Bei Berlin Hilft findet man hilfreiche Übersichten über die relevanten Gesetzen (Aufenthaltsgesetz, 


Asylgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz) in ihrer neuen Form: http://berlin-


hilft.com/2019/06/11/ueberblick-ueber-aenderungen-im-aufenthg-


asylg/#Aumlnderungen_am_Asylgesetz_findet_man_hier  


 



https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1109.pdf%27%5D__1565356605528

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1109.pdf%27%5D__1565356605528

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1131.pdf%27%5D__1565800147183

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1131.pdf%27%5D__1565800147183

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1294.pdf%27%5D__1566286689238

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1294.pdf%27%5D__1566286689238

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1290.pdf%27%5D__1566286723403

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1290.pdf%27%5D__1566286723403

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1021.pdf%27%5D__1563182713476

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1021.pdf%27%5D__1563182713476

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1307.pdf%27%5D__1566286797290

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl119s1307.pdf%27%5D__1566286797290

http://berlin-hilft.com/2019/06/11/ueberblick-ueber-aenderungen-im-aufenthg-asylg/#Aumlnderungen_am_Asylgesetz_findet_man_hier

http://berlin-hilft.com/2019/06/11/ueberblick-ueber-aenderungen-im-aufenthg-asylg/#Aumlnderungen_am_Asylgesetz_findet_man_hier

http://berlin-hilft.com/2019/06/11/ueberblick-ueber-aenderungen-im-aufenthg-asylg/#Aumlnderungen_am_Asylgesetz_findet_man_hier
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رعاية المسنين
تمريض


مريض / مريضة
كبير في السن / كبيرة في السن


ساكنة / ساكن
ساكنة المسكن / ساكن المسكن


محتاجة للرعاية / محتاج للرعاية


رأس
طقم الأسنان


نظارة
سماعات


صدر
ذراع
ساعد


يد
إصبع
كتف
ورك
بطن


ساق / ساقين
قدم


إصبع قدم
طريح الفراش


هزيل
متجاوب


يرن الجرس
يسهل


ينقص
يزيد


قرحة الفراش
اثر انضغاط


)الشعور( بالعطش
جوع
شهية
يسقط
سقوط


كرسي المقعدين
ووكر )مساعد المشي(


عكاز 
حلي


ساعة يد
زيارة
عائلة


شكوى
سبب التخريج


في الجناح
طبيبة / طبيب


ممرضة
مساعد ممرضة


ممرض / ممرضة
زميلة / زميل


جولة
قبول


مصعد
مرحاض
استقبال


غرفة الطعام
غرفة العلاج


غرفة في الجناح
غرفة الخدمة
نهاية الدوام
خطة العمل


جولة الطبيب
اجتماع الفريق


مراجعة حالة
تقرير الرعاية


يوثق
تخطيط الرعاية


وقت العمل
خدمة
عطلة


نوبة العمل
النوبة الصباحية


النوبة المسائية
النوبة الليلية


أوقات الزيارة
توزيع الطعام


صينية
)أواني( الإفطار


الرف العلوي / الأوسط / السفلي


أنشطة
يملأ


يوصي
يكتب
يدون


يبحث عن أصل المشكلة


يفرز
يكمل
يعد


يمسك
يعبر عن امتنانه
ينشغل بشيء ما


يهتم بـ
يوصي
يشرح


يلقي نظرة على
يتدرب
يصف


يفحص
يساعد


يخز
يعطي إبرة


يصور بالأشعة
يطهر
يقيس


يقيس ضغط الدم


يقيس الحرارة


يغير الضماد
ينظف


يعتني بـ
يزن
يكيل


يفتح القفل
يفتح، يميل النافذة


 يغلق النافذة
يجمع الأواني


يجمع
يجلي الأواني


يضع على
ينهض
يجري


يرتب السرير
يرج


ينظف


يرفع
يغسل
يضع


يدهن بمرهم
يرتدي / يخلع الملابس


يرافق


مراقبت از افراد سالخوره
مراقبت های پرستاری


بیمار
فرد سالخوره


رزیدنت
رزیدنت مراقبت  در خانه


فرد نیازمند مراقبت


سر
دندانسازی


عینک
سمعک


قفسه سینه
بازو


ساعد
دست


انگشت دست
کتف


باسن
معده


پا )ها(
پا


انگشت پا
علیل


مریض احوال، بی رمق
پاسخگو
زنگ زدن


کار کردن روده


وزن کم کردن
وزن اضافه کردن
زخم بستر گرفتن


زخم بستر
تشنگی )احساس(


گرسنگی
اشتها
افتادن
سقوط
ویلچر
واکر
عصا


جواهر
ساعت مچی


ملاقات
عضو خانواده / خویشاوند 


شکایت
دلیل ترخیص


داخل بخش
پزشک
پرستار


پرستار کمکی
مراقب
همکار


گشت بخش
پذیرفته شدن


بلند کردن
توالت


پذیرش
اتاق غذاخوری
اتاق مشاوره


ایستگاه پرستاران
اتاق پرستاران


پایان شیفت
لیست وظایف


گشت بخش
جلسه تیم


گفتگوی موردی
گزارش پرستار


مستند کردن
برنامه ریزی مراقبتی


ساعت کاری
کار/ وظیفه


رایگان
شیفت


شیفت اول
شیفت آخر
شیفت شب


زمان ملاقات
پرس غذا


سینی
صبحانه )کارد و چنگال(


قفسه بالا/وسط/پایین


فعالیت ها
پر کردن


سفارش دادن
نوشتن


یادداشت برداری کردن
چیزی را به طور کامل بررسی


 کردن
منظم کردن / مرتب کردن
تمام کردن / تکمیل کردن


دانه دانه شمردن
ثبت کردن


قدردانی خود را ابزار کردن
به کاری پرداختن


مراقبت کردن / دقت کردن
توصیه کردن
توضیح دادن


نگاهی اندختن به چیزی
سایه انداختن )کار(


تجویز کردن
معاینه کردن


کمک کردن )کار کردن به عنوان 
انترن(


سوراخ ایجاد کردن
تزریق کردن


به پرتو ایکس
ضدعفونی کردن


اندازه گیری کردن
فشار خون کسی را اندازه گرفتن


درجه حرارت کسی را اندازه 
گرفتن


پانسمان عوض کردن
پاک کردن / شستشو دادن


مراقبت کردن
وزن داشتن
وزن کردن


قفل را باز کردن
پنجره را باز یا قفل کردن  باز 


کردن، بستن
خود را مرتب کردن


جمع کردن
آبکشی کردن


بیدار نشستن برای کسی
بلند شدن، ایستادن 


راه رفتن
مرتب کردن تخت


صاف و صوف کردن
پاک کردن / نظافت کردن/تمیز 


کردن
بلند کردن


شستن
مالیدن


مالیدن کرم / پماد
درآوردن لباس لباس پوشیدن/


همراهی کردن


ክንክን ኣረጋውያን
ክንክን ምእላይ ሕሙማት


ተሓካሚ
ዕድመ ዝደፍአ ሰብ
ተቐማጢ
ተቐማጢ ቤተ ክንክን


ክንክን ዘድልዮ ሰብ


ርእሲ
ደርጊ ስኒ
መነጽር
ሓገዝ-እዝኒ
ኣፍ ልቢ
ላዕለዋይ ቅልጽም
ቅልጽም
ኢድ
ኣጻብዕ
መንኩብ
ምሕኲልቲ
ከብዲ
እግሪ(ኣእጋር)
እግሪ
ኣጻብዕ እግሪ
ኣብ ዓራት ዝተረመሰ
ዝተጸልኦ / ድኹም
መልሰ ግብሪ ዜርኢ
ምቕጫል
ኣብ ኣምዑት ምንቅስቓስ ቀልቀል 
ምህላው
ምንካይ ክብደት
ክብደት ምውሳኽ
ጽዖት ዓራት ምህላው
ናይ ጸቕጢ ቊስሊ
ጽምኢ (ስምዒት)
ጥሜት
ሸውሃት
ምውዳቕ
ውድቀት
መንበር ዓረብያ
ናይ ዙረት መቓን መጻውር
ናይ ዙረት በትሪ
ስልማት
ሰዓት ኢድ
ምብጻሕ
ኣባል ስድራቤት / ዘመድ / 
ስድራቤት
ጥርዓን
ምኽንያት ምፍናው


ኣብ ልዕሊ/ኣብቲ ክፍሊ ሕሙማን
ዶክተር
ኣላዪ / ት ሕሙማት
ሓጋዚ / ት ኣላዪ ሕሙማት
ተኸናኻኒ / ት
መሳርሕቲ
ተርታ ክፍሊ ሕሙማት
ምእታው
ሰፍሳፊት
ሽቓቕ
መቐበሊ
መመገቢ ክፍሊ
ናይ ምኽሪ ክፍሊ
ናይ ኣለይቲ ሕሙማት መደበር
ናይ ኣለይቲ ሕሙማት ክፍሊ
ምዝዛም እብረ
ሮስተር ግቡእ
ተርታ ክፍሊ ሕሙማት
ርክብ ጉጅለ
ኣኼባ ጉዳይ
ጸብጻብ ምእላይ ሕሙማት
ምስናድ
ምውጣን ክንክን
ሰዓታት ስራሕ
ስራሕ / ሓላፍነት
ናጻ
እብረ
ናይ መጀመርታ እብረ
ዝደንጎየ እብረ
ናይ ለይቲ እብረ
ናይ ምብጻሕ ግዜ
ምዕዳል ምግቢ
መቐረቢ
ቊርሲ (ኣቕሑ መኣዲ)
ላዕለዋይ / ማእከላይ / ታሕተዋይ 
መደርደርያ


ንጥፈታት
ምምላእ
ምእዛዝ
ምጽሓፍ
ጽሑፋት ምውሳድ
ንገለ ነገር ብጽኑዕ ምምርማር


ምፍላይ / ምስራዕ
ምዝዛም / ምውዳእ
ምቊጻር
ምምዝጋብ
ምስጋናኻ ምርኣይ
ገለ ነገር ምስትንባር
ምሕላው / ምክትታል
ምምሕጻን
ምግላጽ
ንገለ ነገር ምርኣይ
ብስዉር (ስራሕ) ምክትታል
መድሃኒት ምእዛዝ
ምምርማር
ምሕጋዝ (ከም ተልመዴን / ሕጹይ 
ሓኪም ምዕያይ)
ምውጋእ
ብመርፍእ ምስራጽ
ራጂ ምልዓል
ምምካን ረኽሲ
ምዕቃን
ናይ ሰብ ጸቕጢ ደም ምዕቃን


ናይ ሰብ ሙቐት ምውሳድ


ክዳን ምቕያር
ምጽራይ / ምንጻህ
ምሕላው
ክብደት ምዕቃን
ምምዛን
ምኽፋት
ነቲ መስኮት ፈቒቕካ / ብሸጋጥ 
ምኽፋት ምኽፋት፡ ምዕጻው 
ምውግጋን
ምእካብ
ምልቕላቕ
ንሓደ ሰብ ኮፍ ከም ዝብል ምግባር
ደው ምባል
ምኻድ
ዓራውቲ ምንጽጻፍ
ምሩጋድ
ምጽራይ / ምሕንሳስ


ምልዓል
ምሕጻብ
ምዝውታር
ምዝውታር ክሬማ / ቅብኣት
ምኽዳን / ክዳን ምውጻእ
ምስናይ


Altenpflege
Krankenpflege


PATIENTIN/PATIENT


Seniorin / Senior
Bewohnerin / Bewohner
Heimbewohnerin /
Heimbewohner
Pflegebedürftige /
Pflegebedürftiger
Kopf
Gebiss
Brille
Hörgerät
Brust
Oberarm
Unterarm
Hand
Finger
Schulter
Hüfte
Bauch
Bein/e
Fuß
Zeh
bettlägerig
schlapp
ansprechbar
klingeln
abführen


abnehmen
zunehmen
wundliegen
Druckstelle
Durst(-gefühl)
Hunger
Appetit
stürzen
Sturz
Rollstuhl
Rollator
Gehstock
Schmuck
Armbanduhr
Besuch
Angehörige / Familie


Beschwerde
Entlassungsgrund


AUF STATION


Ärztin/Arzt
Schwester
Schwesternhelferin
Pfleger / Pflegerin
Kollegin / Kollege
Rundgang
Aufnahme
Aufzug
Toilette
Empfang
Speisesaal
Behandlungszimmer
Stationszimmer
Dienstzimmer
Dienstschluss
Dienstplan
Visite
Teambesprechung
Fallbesprechung
Pflegebericht
dokumentieren
Pflegeplanung
Arbeitszeit
Dienst
frei
Schicht
Frühschicht
Spätschicht
Nachtschicht
Besuchszeit
Essensausgabe
Tablett
Frühstücks (-Geschirr)
oberstes / mittleres / 
unterstes Regal


TÄTIGKEITEN


ausfüllen
bestellen
schreiben
mitschreiben
etwas auf den Grund gehen


sortieren
erledigen
abzählen
festhalten
sich erkenntlich zeigen
sich mit etwas beschäftigen
sich kümmern
empfehlen
erklären
einen Blick darauf werfen
hospitieren
verschreiben
untersuchen
assistieren


pieksen
spritzen
röntgen
desinfizieren
messen
Blutdruck messen


Fieber messen


Verband wechseln 
säubern
pflegen
wiegen
abwiegen
aufschließen
das Fenster kippen, öffnen, 
schließen
abräumen
einsammeln
spülen
aufsetzen
aufstehen
laufen
Betten machen
aufschüttlen
abputzen


anheben
waschen
anlegen
eincremen (einreiben)
an-/ausziehen
begleiten


care of the elderly
nursing care


PATIENT


elderly person
resident
care home resident


person in need of care


head
dentition
spectacles
hearing aid
chest
upper arm
forearm
hand
finger
shoulder
hip
stomach
leg(s)
foot
toe
bedridden
run-down, listless
responsive
to ring
to have a bowel movement


to lose weight
to gain weight
to get bedsores
pressure sore
thirst (sensation)
hunger
appetite
to fall
fall
wheelchair
walking frame
walking stick
jewellery
wrist watch
visit
family member / family


complaint
reason for discharge


ON/IN THE WARD


doctor
nurse
auxiliary nurse
carer
colleague
ward round
admission
lift
toilet
reception
dining room
consulting room
nurses station
nurses room
end of shift
duty roster
ward round
team meeting
case conference
nursing report
to document
care planning
hours of work
work / duty
free
shift
early shift
late shift
night shift
visiting time
serving of food
tray
breakfast  (tableware)
top / middle / bottom shelf


ACTIVITIES


to fill in
to order
to write
to take notes
to thoroughly investigate 
something
to sort / arrange
to finish / complete
to count off
to record
to show one‘s gratitude
to deal with something
to look after / attend to
to recommend
to explain
to take a look at something
to (job) shadow
to prescribe
to examine
to assist (act as houseman/
intern)
to prick
to inject
to X-ray
to disinfect
to measure
to measure someone‘s 
blood pressure
to take someone‘s  
temperature
to change a dressing
to clean / cleanse
to look after
to weigh
to weigh out
to unlock
to crack / latch, to open,  
to close the window
to tidy up
to gather up
to rinse
to sit (somebody) up
to get / stand up
to walk
to make beds
to plump up
to clean (off/up) / to wipe


to raise
to wash
to apply
to apply cream (ointment)
to dress / undress
to accompany
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UNTERSUCHUNG UND 
MEDIKATION


Schmerzen (stark, stechend, 
dumpf)
(Arzt) Praxis
Termin
Untersuchung
Anamnese
(Prognose) Diagnose
Apotheke
Labor
Laborwerte
Notruf / Notfall
Erstversorgung
Sanitäter


stabile Seitenlage
Unfallhergang
Medikament
Schmerzmittel
Tablette
Pille
Blister
Zäpfchen
Tropfen
Thermometer
Injektion
Spritze
Stethoskop
Infusion
Prophylaxe


Narkose
Operation
Allgemeinzustand
Bewusstsein
Atmung
Puls
Blutzucker
Blutwert
Blutdruck
Keime
keimfrei
Wunde
Blutung/bluten
Verbandszeug
Pflaster
Stripes
Einlauf
Stuhlgang
Durchfall
Verstopfung
Urin
Stützstrumpf
Einweghandschuhe
magenschonend
akut
Fieber / Körpertemperatur
fiebersenkend
Flüssigkeitshaushalt


KRANKHEITSBILDER


zuckerkrank
Diabetikerin / Diabetiker
dement
vergesslich
Insulindosis
benommen
bewusstlos
verwirrt / desorientiert
tachykard


grippal
Infekt
Husten
Schnupfen
Kopfschmerz
Bauchschmerz
Übelkeit
Allergie
Atmung
Atembeschwerden
Schwindelgefühl
Schlafstörung


SONSTIGES


examiniert
kompliziert
emphatisch
Verteilung
Portionierung
essen / Essen reichen
schlucken
trinken
Schnabeltasse
gewissenhaft
mundgerecht
flüssig 
Betreuung
Geräte
Sonderaufgabe
Wagen
Krankenwagen
Arbeitsschritt


hektisch
geduldig / ruhig
schmecken
Hilfsgeräte
gefährlich


EXAMINATION AND 
MEDICATION


pains (severe, stabbing, dull)


(doctor‘s) practice
appointment
examination
case history
(prognosis) diagnosis
chemist / pharmacist
laboratory
laboratory values
emergency call / emergency
first-aid
ambulance (wo)man / 
paramedic
recovery position
how accident occurred
medicine
painkiller
tablet
pill
blister pack
suppository
drop(s)
thermometer
injection
syringe
stethoscope
infusion
preventive treatment / 
prophylaxis
narcosis
operation
general state of health
consciousness
breathing
pulse
blood sugar
blood test result
blood pressure
germs
sterile / aseptic
wound
haemorrrhage / to bleed
dressing
plaster
skin-closure strips
enema
bowel movement
diarrhoea
constipation
urine
compression stocking
disposable gloves
easy-to-digest
acute
fever / body temperature
antipyretic
fluid balance


CLINICAL SYMPTOMS


diabetic
diabetic person
suffering from dementia
forgetful
insulin dose
drowsy / light-headed
unconscious
confused / disorientated
suffering from tachycardia


influenzal
infection
coughing
common cold
headache
stomach ache
nausea
allergy
breathing  / respiration
breathing difficulties
light-headedness
sleep disorder
 
MISCELLANEOUS


examined
complicated
emphatic (ally)
distribution
medication dispensing (tray)
to eat / to provide food
to swallow
to drink
feeding cup
conscientious
bite-sized
liquid 
care
devices
specialist treatment 
medicine trolley
ambulance
work step / individual 
procedure
hectic
patient(ly)
to taste
assistive devices
dangerous


 الفحص والدواء


آلام )قوية، واخزة، عميقة(


عيادة )طبيب( 
موعد


فحص
القصة المرضية


)توقعات( تشخيص
صيدلية
مختبر


نتيجة الفحوصات المخبرية
مكالمة طوارئ / حالة طوارئ


إسعافات أولية
مسعف


وضعية جانبية مستقرة
ظروف الحادث


دواء
مسكن ألم


حبة
حبة دواء


بثرة
تحميلة
قطرات


ميزان حرارة
حقن
إبرة


سماعة الطبيب
تسريب


وقاية


تخدير
عملية


الحالة العامة
وعي


تنفس
نبض


سكر الدم
مستوى الدم
ضغط الدم


جراثيم
خالية من الجراثيم


جرح
نزيف / ينزف


مواد التضميد
لاصق طبي


أشرطة
حقنة شرجية


براز
إسهال


كتم
بول


جوارب داعمة
قفازات للاستخدام مرة واحدة


لطيف على المعدة
حاد


حرارة/ درجة حرارة الجسم
خافض للحرارة
توازن السوائل


أعراض
مريض سكري


مريضة سكري / مريض سكري
مختل عقلياً


كثير النسيان
جرعة الأنسولين
مصاب بالدوار


فاقد الوعي
مذهول / مشوش


تسرع القلب


متعلف بالانفلونزا
عدوى
سعال


برد
صداع


آلام في البطن
غثيان


حساسية
تنفس


صعوبة في التنفس
شعور بالدوار


أرق


غير ذلك
خاضعة لامتحان


معقد
بشكل قاطع


توزيع
تجزئة


يأكل / إطعام
يبلع


يشرب
كوب التغذية


بدقة
سائغ
سائل
رعاية
أجهزة


مهمة خاصة
سيارة


سيارة إسعاف
خطوة عمل


محموم
بصبر


يستطعم
أجهزة مساعدة


خطير


 معاینه و معالجه


دردها )شدید، تیرکشنده، مبهم(


مطب )پزشک(
قرار ملاقات


معاینه 
تاریخ پرونده


)پیش آگهی( تشخیص
داروساز / داروخانه دار


آزمایشگاه
مقادیر آزمایشگاه


تلفن اورژانس / اورژانسی
کمک های اولیه


آمبولانس زنان )مردان( /
پیراپزشک


وضعیت بهبودی
تصادف چطور اتفاق افتاد


طب
داروی مسکن


قرص )به معنای خاص(
قرص )به معنای عام(


بسته بندی حبابی
شیاف


قطره )ها(
دماسنج


تزریق
سرنگ


گوشی پزشکی
ریختن


درمان پیشگیرانه / طب 
پیشگیری


حالت بی حسی
عمل


حالت عمومی سلامت
هشیاری


تنفس
ضربان


قند خون
نتیجه آزمایش خون


فشار خون
میکروب ها


استریل / ضدعفونی شده
زخم


هموراژ / خونریزی کردن
باند
گچ


نوار بستن پوست
اماله
دفع


اسهال
یبوست
ادرار


جوراب فشرده سازی
دستکش های یک بار مصرف


زودهضم
حاد


تب/ دمای بدن
داروی تب بر


توازن مایعات


علائم بالینی
دیابتی


فرد دیابتی
مبتلا به زوال عقل


فراموشکار
میزان انسولین
خواب آلود/منگ


بیهوش
گیج / سردرگم


مبتلا بودن به بیماری تندشدن 
غیرطبیعی ضربان قلب 


آنفلونزا
عفونت
سرفه


سرماخوردگی معمولی
سردرد


معده درد
حالت تهوع
حساسیت


نفس کشیدن / تنفس
مشکلات تنفسی


منگی
اختلال خواب


مختلف
معاینه شده


پیچیده
قاطع )قاطعانه(


توزیع
توزیع  دارو )سینی(
خوردن / غذا دادن


قورت دادن
نوشیدن


فنجان تغذیه
وظیفه شناس
اندازه دهان


مایع
مراقبت ها


وسایل
درمان تخصصی


چرخ دستی پزشکی
آمبولانس


مرحله کار /  روال فردی


تب دار
صبور )صبورانه(


مزه دادن
وسایل کمکی


خطرناک


መርመራን መድሃኒትን


ቃንዛታት (ብርቱዕ፡ ሸቕ ዘብል፡ ሃሳስ)


ናይ ዶክተር ስራሕ
ቆጸራ
መርመራ
ታሪኽ ጉዳይ
(ቅድመ ግምገማ) ብመርመራ ምልላይ
ከሚከኛ / ፋርማሰኛ
ላባራቶሪ
ክብርታት ላባራቶሪ
ናይ ህጹጽ እዋን ጻውዒት/ህጹጽ
ቀዳማይ ረድኤት
ኣምቡላንስ ጓለንስተይቲ(ወድተባዕታይ) / 
ረዳት ሓኪም
ናይ ምሕዋይ ኣቀማምጣ
ሓደጋ ከመይ ከምዘጋጠመ
መድሃኒት
ፈውሲ ቃንዛ
እንክብልል ናይ መድሃኒት
ከኒና
ናይ ማይ ዝሞዓገ ቁስሊ መሸፈኒ
ተወታፊ ፈውሲ
ነጠብታ(ታት)
ተርሞሜተር
ምውጋእ
ስሪንጋ
ስተተስኮፕ
ማይ ሓይሊ
ገታኢ ፍወሳ / ብየና


ናርኮቲካዊ ድንዛዘ
መጥባሕቲ
ሓፈሻዊ ኲነታት ጥዕና
ንቚሕነት
ምስትንፋስ
ትርግታ ልቢ
ሽኮር ደም
ውጽኢት መርመራ ደም
ጸቕጢ ደም
ርም
ዝመኸነ / ንጹህ
ቊስሊ
መድመይቲ / ምድማይ
ምኽዳን
ቺሮቶ
ቆርበት ዝኸድኑ ትልታላት
መወጅህ መዓንጣ
ምንቅስቓስ ቀልቀል ኣብ ኣምዑት
ውጽኣት
ድርቀት
ሽንቲ
ነዊሕ ካልሲ
ዝጉሓፍ ጓንቲ
ቀሊል-ንምሕቃቑ
ዘየላቡ
ረስኒ / ሙቐት ሰብነት
ኣንቲፕረቲክ
ሚዛን ፈሳሲ


ክሊኒካዊ ምልክታት
ናይ ሕማም ሽኮር
ሽኮርያ ዝሓመመ ሰብ
ብሕማም ዕብደት ምስቓይ
ረሳዒ
መጠን ፈውሲ ኢንሱሊን
ብዕጉግ / ጽርውርው ዝበሎ
ውንኡ ዘጥፍአ
ድንጉር / ኣንፈቱ ዝሰሓተ
ካብ ታኪካርድያ ዝሳቐ ሰብ


ኢንፍሉወንሳ ዝሓዞ ሰብ
ረኽሲ
ምስዓል
ጒንፋዕ
ሕማም ርእሲ
ቅርጸት
ዕግርግር ምባል
ዘይምቅብባል
ኣስተንፈሰ / ትንፋሰ
ጸገም ምስትናፋስ
ጽርውርው ምባል
ምምዝባል ድቃስ


ዝተሓዋወሰ
ዝተመርመረ
ዝተሓላለኸ
ተደናጋጺ(ብምድንጋጽ)
ምክፍፋል
መዐደሊ መድሃኒት (ጓንቴራ)
ምብላዕ / ምቕራብ ምግቢ
ምውሓጥ
ምስታይ
መመገቢ ኩባያ
ጽፉፍ
ኲላሶ ዚኣክል
ፈሳሲ
ክንክን
መሳርሒታት
ናይ ክኢላ ፍወሳ
ዓረብያ መድሃኒት
ኣምቡላንስ
ደረጃ ስራሕ / ውልቃዊ ኣገባብ


ላዕልን ታሕትን ዝበዝሖ
ዕጉስ(ብትዕግስቲ)
ምስትምቓር
ሓገዝቲ መሳርሒታት
ሓደገኛ
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                                    www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de


FÜR UNTERNEHMEN


  Haben Sie noch Fragen?
Von Ansprechpartnern bis Zugangsbedingungen: Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge steht Ihnen bei konkreten  Fragen zur Arbeits-
marktintegration von Geflüchteten gerne zur Verfügung. Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmen aus Ihrer Branche und in Ihrer Nähe zu aktuellen 
Fragestellungen und Herausforderungen aus und profitieren Sie von konkreten Praxistipps zur Integration von Menschen mit Fluchthintergrund in den 
deutschen Arbeitsmarkt. Werden Sie Mitglied im NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge und profitieren Sie von den Angeboten der kosten-
freien Mitgliedschaft.


www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de


Die Diakonie ist der soziale Dienst der evangelischen Kirchen. Wir verstehen unseren Auftrag als gelebte Nächstenliebe und setzen uns für Menschen 
ein, die am Rande der Gesellschaft stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind. Neben dieser Hilfe verstehen wir uns als Anwältin der 
Schwachen und benennen öffentlich die Ursachen von sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft.


IMPRESSUM:


Herausgeber: NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge / DIHK Service GmbH


Bildnachweise: „bei St. Otto“ GmbH, Rawpixel, KatarzynaBialasiewicz 


Wir bedanken uns bei JOBLINGE e.V. für die Bereitstellung eines Grundwortschatzes aus dem Pflegebereich, der u.a. als Vorlage zu diesem Flyer dient.
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Bringen Sie mir …
Wo ist die Toilette?
Die Rechnung, bitte?


Danke – Bitte
Auf Wiedersehen


KALTE GETRÄNKE


Mineralwasser
–  Mit Kohlensäure 
–  Ohne Kohlensäure 
Saft
Eistee
Apfelschorle
Spezi 


Eiswürfel


WARME GETRÄNKE


Kaffee
Milchkaffee
Heiße Schokolade
Tee


ALKOHOLISCHE GETRÄNKE


Bier (vom Fass)
Weizen 
Radler
Weißwein trocken (süß)
Rotwein
Sekt 
Schnaps
Glühwein


IM HOTEL


Einzelzimmer
Doppelzimmer
Bad | Dusche | WC


Balkon
Parkplatz
Halbpension


Vollpension


Übernachtung und Frühstück


Koffer
Fernseher 
Kühlschrank
Kopfkissen
Decke
Bademantel
Handtuch
Zahnpasta
Zahnbürste
Seife
Kamm
Rasierapparat (elektrisch)


FÜR DEN URLAUBER


Stadtplan
Autovermietung
Fahrradverleih
Geschäft
Offen
Geschlossen
Film
Schere
Sicherheitsnadel
Streichhölzer
Flaschenöffner
Korkenzieher


Please bring me …
Where are the toilets?
The bill, please?


Thank you – You are welcome
Good-bye


COLD DRINKS


Mineral water
– Sparkling 
– Natural 
Fruit juice
Iced tea
Juice mixed with water
Spezi (Cola with lemonade)


Ice cubes


HOT DRINKS


Coffee
Coffee with milk
Hot chocolate
Tea


ALCOHOLIC DRINKS


Beer (draught) 
Weizen (white beer)
Shandy
Dry (sweet) white wine
Red wine
Sparkling wine
Schnapps
Mulled wine


AT THE HOTEL


Single room
Double room
Bathroom | shower | WC


Balcony
Parking lot
Half board


Full board


Accommodation and 
breakfast
Suitcase
Television
Refrigerator
Pillow
Blanket
Bathrobe
Towel
Tooth paste
Tooth brush
Soap
Comb
(Electric) shaver


FOR THE TOURIST 


City map
Car rental service
Bike rental service
Shop
Open
Closed
Film 
Scissors 
Safety pin 
Matches 
Bottle opener
Corkscrew  


من فضلك احضر لي ... 
أين هي المراحيض؟ 
الفاتورة من فضلك؟ 


شكرا لك - عفوا 
إلى اللقاء


المشروبات الباردة
مياه معدنية


فوارة –
طبيعية –


عصير فواكه
شاي مثلج


عصير تفاح مخلوط مع الماء
سبيزي (كولا مع عصير الليمون)


مكعبات ثلج


المشروبات الساخنة
قهوة


قهوة مع الحليب
شكولاته ساخنة


شاي


المشروبات الكحولية
بيرة (من البرميل)


ويزن (بيرة بيضاء)
 جعة 


نبيذ أبيض جاف (حلو) 
نبيذ احمر
نبيذ فوار 


خمر مسكر
نبيذ لاذع


في الفندق
غرفة مفردة


غرفة مزدوجة
حمام | دوش | مرحاض


شرفة
ساحة لإيقاف السيارات


نوم مع فطور


نوم مع جميع الوجبات


مبيت مع إفطار
حقيبة سفر


تلفاز
براد


وسادة
بطانية


رداء الحمام
منشفة


معجون الأسنان
فرشاة الأسنان


صابون
مشط


ماكينة حلاقة (كهربائية)


للسائح
خريطة المدينة


خدمة تأجير السيارات
خدمة تأجير الدراجات


متجر
مفتوح
مغلق
فيلم


مقص
صمام الأمان


أعواد الكبريت
فتاحة الزجاجة


مفتاح السدادات


ብኽብረትካ/ኪ …ኣምጽኣ(እ)ለይ
ዓይኒ-ምድሪ ኣበይ እዩ ዝርከብ?
ወረቐት ናይ ሕሳብ ግዳ ኣምጽኣ
(እ)ለይ?
የቐንየለይ - ገንዘብካ/ኪ
ብሰላም የራኽበና


ዝሑል መስተ
ማዕድናዊ ማይ
ጋዝ ዘለዎ –
ባህርያዊ –
ጽማቝ ፍሩታ
ሻሂ በረድ
ምስ ማይ ዝተሓወሰ ጽማቝ ቱፋሕ
ስፐዚ (ኮላ ብማይ-ለሚን)


ሕጡባት በረድ


ውዑይ መስተ
ቡን
ቡን ብጸባ
ንግሖ ቸኮለይት ኣብ ጸባ
ሻሂ


ኣልኮላዊ መስተ
ቢራ (ዝቕዳሕ)
ጻዕዳ ቢራ
ቢራ ብማይ-ለሚን
ዝደረቐ (ምቁር) ጻዕዳ ወይኒ/ቪኖ
ቀይሕ ቪኖ
ጋዝ ዘለዎ ቪኖ
ሽናፕስ/ብርቱዕ ስዋ
እተቓመመ ቪኖ


ኣብ ሆቴል
ናይ ሓደ ሰብ ክፍሊ
ድርብ ክፍሊ
መሕጸቢ ኣካላት ባስካ | ባኞ | 
ዓይኒ-ምድሪ
ግዳማዊ ተንጠልጣሊ ኰረድዮ
መዐሸጊ ማኪና
ፍርቂ እንግዶት


ምሉእ እንግዶት


መደቀስን ቍርስን


ባሊጃ
ቴሌቪዥን
ፍሪጅ
መተርኣስ
ኮቦርታ
ሽጎማኖ ናይ ምሕጻብ ኣካላት
ሽጎማኖ
መማወጺ ስኒ ክሬም
መማወጺ ስኒ
ሳሙና
መመሸጥ
መላጸዪት ጭሕሚ 
(ኤሌክትሪካዊት)
ንበጻሒ ሃገር
ካርታ ናይ ከተማ
ኣገልግሎት ክራይ ማካይን
ኣገልግሎት ክራይ ብሽክለታታት
ድኳን/ቤት-መሸጣ
ክፉት
ዕጹው
ፕላስቲካዊ መሸፈኒ
መቐስ
ናይ ድሕነት መርፍእ
ክርቢት
መኽፈቲ ጥርሙስ
መኽፈቲ ፊያስኮ


لطفاً برای من ......بیاورید
توالت کجاست؟


لطفاً صورتحساب من را بیاورید؟


متشکرم - خواهش می کنم
خدانگهدار


نوشیدنی های سرد
آب معدنی


گازدار –
طبیعی –
آب میوه


آیس تی (چای سرد)
آب سیب مخلوط با آب


اسپزی (مخلوط کوکاکولا با
 لیموناد)


تکه های یخ


نوشیدنی های گرم
قهوه


قهوه با شیر
شکلات گرم


چای


نوشیدنی های الکلی
آبجو(از بشکه شیردار)


آبجوی ویزن (آبجوی سفید)
شاندی (کوکتل آبجو با لیموناد)


شراب سفید (شیرین) جو
شراب قرمز


شراب گازدار
اشنپس


شراب ادویه ای


در هتل
اتاق تکی
دو اتاقه


حمام | دوش | توالت


بالکن
پارکینگ


سرویس H.B (صبحانه، به همراه 
ناهار یا شام)


سرویس کامل F.B (صبحانه، به 
همراه ناهار و شام)


اتاق و صبحانه


چمدان
تلویزیون
یخچال
بالش


پتو
حوله حمام


حوله دستی
خمیر دندان


مسواک
صابون


شانه
ریش تراش (برقی)


برای جهانگردها
نقشه شهر


خدمات کرایه اتومبیل
خدمات کرایه دوچرخه


مغازه
باز


بسته
فیلم


قیچی
سنجاق قفلی


کبریت
در بازکن نوشابه


در بازکن بطری مشروب


FÜR GEFLÜCHTETE


  IHK-Lehrstellenbörse
Hier finden Sie Ihren Ausbildungs-
platz in der Gastronomie, der Hotelle-
rie und der Touristikbranche. Suchen 
Sie in Ihrer Region oder bundesweit 
nach Ihrem Wunschberuf und dem 
passenden Ausbildungsbetrieb.


www.ihk-lehrstellenboerse.de


FÜR UNTERNEHMEN


  Haben Sie noch Fragen?
Von Ansprechpartnern bis Zugangsbedingungen: Das NETZWERK Unternehmen integrieren Flüchtlinge 
steht Ihnen bei konkreten Fragen zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten gerne zur Verfügung. 
Tauschen Sie sich mit anderen Unternehmen aus Ihrer Branche und in Ihrer Nähe zu aktuellen Fragestel-
lungen und Herausforderungen aus und profitieren Sie von konkreten Praxistipps zur Integration von 
Menschen mit Fluchthintergrund in den deutschen Arbeitsmarkt. Werden Sie Mitglied im NETZWERK Un-
ternehmen integrieren Flüchtlinge und profitieren Sie von den Angeboten der kostenfreien Mitgliedschaft.


www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de


                                    www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de


KLEINES WÖRTERBUCH FÜR MITARBEITER/INNEN 
                       IN GASTRONOMIE, HOTELLERIE UND TOURISTIK
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أهلاً  و سهلاً
ARABISCH


آمدید خوش 
FARSI


WILLKOMMEN
DEUTSCH 


WELCOME
ENGLISCH


እንቋዕ ብደሓን 
መጻእኩም


TIGRINYA


KLEINE GERICHTE


Belegtes Brötchen
– mit gekochtem Schinken
– mit rohem Schinken
– mit Käse
Wurstplatte
Gemischter Salat


FRÜHSTÜCK


Brot
Brötchen
Vollkornbrot
Saft (frisch gepresst)
Milch
Sahne
Corn Flakes
Haferfl ocken
Joghurt
Butter
Honig
Marmelade
Zucker


EIER


Spiegeleier
Gekochte Eier
Rühreier
Omelette nach Bauernart


VORSPEISEN


Tomatensaft
Melone mit Schinken
Pastete
Geräucherter Lachs
Krabbencocktail


SUPPEN


Gemüsebrühe
Kraftbrühe
Nudelsuppe
Fischsuppe
Gemüsesuppe
Tomatensuppe
Pfannkuchensuppe


MEERESFRÜCHTE


Austern
Garnelen
Hummer
Krebse
Langusten
Miesmuscheln
Muscheln


FISCH


Aal
Forelle
Hecht
Heilbutt
Kabeljau
Karpfen
Renke
Lachs
Sardinen
Scholle
Seezunge
Thunfi sch
Waller/Wels
Zander


FLEISCH


Geschnetzeltes
Hackbällchen
Hackfl eisch
Kalbshaxe
Kalbskotelett
Lammkeule
Lammkotelett
Leber
Rinderbraten
Sauerbraten


Schweinebraten
Schweinefi let
Spanferkel
Wiener Schnitzel
Zwiebelrostbraten


GEFLÜGEL UND WILD


Brathähnchen
Ente
Fasan
Gans
Truthahn
Hirsch
Hase
Reh
Kaninchen
Wildschwein


BEILAGEN


Bratkartoffeln
Kartoffelpüree
Folienkartoffeln
Pommes frites


Reis
Nudeln
Knödel


GEBRÄUCHLICHE AUSDRÜCKE


Speisekarte
Weinkarte
Gericht
Gedeck
Serviette
Teller
Messer
Gabel
Löffel
Glas
Flasche
Zahnstocher
Salz
Pfeffer
Essig
Öl
Kalt
Heiß
Mehr
Weniger
Ohne
Wann wird gefrühstückt | 
zu Mittag | Abend gegessen?
Ich möchte einen Tisch 
reservieren
Wir sind … Personen 
Guten Appetit
Wir haben es eilig


SNACKS


Sandwich
– with boiled ham
– with uncooked ham
– with cheese
Assorted cold meat
Mixed salad


BREAKFAST


Bread
Roll
Wholemeal bread 
Juice (freshly squeezed) 
Milk
Cream
Cereals
Oatmeal
Yoghurt
Butter
Honey
Jam
Sugar


EGGS


Fried eggs
Boiled eggs
Scrambled eggs
Peasant’s omelette


STARTERS


Tomato juice
Melon and ham
Paté
Smoked salmon 
Crab cocktail


SOUPS


Vegetable broth
Beef broth
Noodle soup
Fish soup
Vegetable soup 
Tomato soup
Clear soup with sliced 
pancakes


SEA-FOOD


Oysters
Shrimps
Lobster
Crayfi sh
Spiny lobsters
Mussels
Clams moules


FISH


Eel
Trout
Pike
Halibut
Cod
Carp
Lake whitefi sh
Salmon
Sardines
Plaice
Sole
Tuna
Catfi sh
Pike-perch


MEAT


Chipped veal in cream
Meat balls
Minced meat
Knuckle of veal
Veal chop
Leg of lamb
Lamb chop
Liver
Roast beef
Braised beef, marinated in 
vinegar
Roast pork 
Pork tenderloin
Suckling pig
Veal cutlet Vienna style
Sirloin steak with fried 
onions


POULTRY AND GAME 


Roast chicken
Duck
Pheasant
Goose
Turkey
Deer
Hare
Venison
Rabbit
Wild boar


SIDE DISHES


Fried potatoes
Mashed potatoes
Baked potatoes
French fries | chips


Rice
Noodles
Dumplings


COMMON PHRASES


Menu-card
Wine list
Dish
Place setting
Napkin
Plate 
Knife 
Fork
Spoon 
Glass 
Bottle
Toothpicks 
Salt
Pepper 
Vinegar 
Oil
Cold
Hot 
More
Less
Without 
What time is breakfast | 
lunch | dinner served?
I‘d like to reserve a table


There are … of us
Enjoy your meal
We are in a hurry


الوجبات الخفيفة
ساندويش


- بلحم خنزير مغلي 
- بلحم خنزير غير مطبوخ 


- بالجبن 
بلحم بارد منوع 


سلطة مشكلة


الفطور
خبز


خبز دائري
خبز أسمر


عصير (طازج)
حليب
قشدة
حبوب


جريش الشوفان
لبن


زبدة
عسل
مربى
سكر


البيض
بيض مقلي


بيض مسلوق
بيض مخفوق
عجة الفلاحين


المقبلات
عصير بندورة


بطيخ و لحم خنزير
فطائر صغيرة
سلمون مدخن


خليط السرطان البحري


الحساء
مرق الخضار


 مرق لحم البقر 
شوربة المعكرونة 


حساء السمك
شوربة الخضار 
شوربة البندورة 


حساء صافي مع شرائح الفطائر


المأكولات البحرية


محار 
جمبري 


سرطان البحر 
جراد البحر 


سرطان البحر الشوكي 
بلح البحر 
محاريات


السمك
انقليس 


سمك السلمون المرقط 
سمك الكراكي 
سمك الهلبوت 


سمك القد 
شبوط 


سمك بحيرات أبيض 
سمك السالمون 


السردين 
سمك البلايس 


سمك موسى
سمك التونة 


سمك السلور 
سمك الكراكي الرمحي


اللحم
رقائق لحم عجل بالقشدة


كرات لحم
لحم مفروم 
زند العجل


لحم عجل مفروم
لحم ساق الضأن 
لحم ضأن مفروم


كبد
لحم بقر مشوي 


لحم بقر مطهو ببطء، منقوع في 


الخل 
لحم خنزير مشوي


شرائح خنزير
خنزير رضيع


شرائح عجل بالطريقة النمساوية
شرائح لحم مشوية مع بصل


 مقلي


الدواجن و الحيوانات البرية
دجاج محمر


بط
طائرالتدرج


أوز
ديك رومي


غزال
أرنب بري
لحم غزال


أرنب
خنزير بري


أطباق جانبية
بطاطا مقلية 


بطاطا مهروسة 
بطاطا مشوية 


بطاطا مقلية | رقائق 


أرز
معكرونة 


لقمة القاضي


مصطلحات شائعة
قائمة الطعام 
قائمة النبيذ 


طبخة
أدوات الطعام


منديل 
طبق 


سكين 
شوكة 
ملعقة 
كأس 


زجاجة 
أعواد تنظيف الأسنان 


ملح 
فلفل 
خل 
زيت 
بارد
حار 
أكثر 
أقل 


بدون 
ما هو وقت تقديم وجبة الإفطار | 


الغداء | العشاء؟ 
أود حجز طاولة 


عددنا ... أشخاص
أتمنى لك وجبة شهية 


نحن في عجلة 


میان وعده ها
ساندویچ


- با گوشت پخته ران خوک
- با گوشت خام ران خوک


- با پنیر
گوشت سرد مختلف


سالاد مخلوط


صبحانه
نان


نان ساندویچی
نان سبوس دار


آب میوه (تازه گرفته شده)
شیر
خامه


غلات صبحانه ای
جوی دو سر با شیر


ماست
کره


عسل
مربا
شکر


تخم مرغ
تخم مرغ نیمرو
تخم مرغ آب پز


خاگینه
املت دهقانی


پیش غذا
آب گوجه فرنگی


طالبی و گوشت ران خوک
پیته


ماهی آزاد دودی
کوکتل خرچنگ


سوپ ها
سوپ رقیق سبزیجات


سوپ رقیق گوشت گاو
سوپ ورمیشل


سوپ ماهی
سوپ سبزیجات


سوپ گوجه فرنگی
سوپ سفید با برش های پنکیک


غذاهای دریایی


صدف اویستر
میگو


خرچنگ
خرچنگ آب شیرین


خرچنگ خاردار
صدف سیاه


گوشت صدف


ماهی
مارماهی
غزل آلا


اردک ماهی
ماهی هالیبوت


ماهی کاد
ماهی کپور


سقید ماهی آزاد
ماهی سفید
ساردین ها


ماهی پلایس
ماهی حلوا


ماهی تُن
گربه ماهی


ماهی سولف


گوشت
گوشت خرد شده گوساله در سس 


خامه
گوشت قلقلی


گوشت چرخ کرده
گوشت مغز ران گوساله


شیشلیک گوساله 
ران بره


شیشلیک بره
جگر


گوشت گاو کباب شده
دنده گوساله، خوابانده شده در 


سرکه
گوشت خوک کباب شده


فیله خوک
گوشت بچه خوک


کتلت گوساله وینی
استیک راسته با پیاز داغ


گوشت ماکیان و گوشت شکار
مرغ سوخاری


اردک
قرقاول


غاز
بوقلمون


آهو
گوشت خرگوش صحرایی


گوشت آهو
خرگوش


گراز وحشی


غذاهای جانبی
سیب زمینی سرخ کرده


پوره سیب زمینی
سیب زمینی تنوری


سیب زمینی سرخ کرده خلالی | 
سیب زمینی خلالی


برنج
رشته فرنگی


کوفته


عبارت های رایج
کارت منو


لیست شراب ها
غذا


چیدمان سفره میز
دستمال سفره


بشقاب
چاقو


چنگال
قاشق
لیوان
بطری


خلال دندان
نمک
فلفل


سرکه
روغن
سرد
گرم


بیشتر
کمتر
بدون


صبحانه | ناهار | شام چه ساعتی 
سرو می شود؟


می خوام یک میز رزرو کنم


ما ......نفریم
از غذایتان لذت ببرید


ما عجله داریم


ጠዓሞት
ፓኒኖ
- ብዝተጠጠቐ ስጋ ሓሰማ
- ብጥረ ስጋ ሓሰማ
- ብፎርማጆ
ዝተፈላለየ ዝሑል ስጋ
ሕውስዋስ ሰላጣ


ቍርሲ
ባኒ
ጥቕላል ባኒ
ናይ ምሉእ ራሲዮነ ባኒ
ጽማቝ (ብሓድሹ)
ጸባ
ክሬም
ጻዕዳ እኽሊ
መግቢ ዓረስ
ርጕኦ
ጠስሚ
ማዓር
ማልማላታ
ሽኮር


ዓይነት እንቋቝሖ
እተኸሸነ እንቋቝሖ
ብማይ ዝበሰለ እንቋቝሖ
ፍሪታታ
ፒዛንትስ ኦምለት


ኣፐራቲቮታት
ጽማቝ ኮሚደረ
ሓብሓብ ብስጋ ሓሰማ
ፓቲ
ትኪ እተዓጥነ ስጋ ሳልሞን
ቅንጥብጣብ ናይ ክራብ


ዓይነት መረቕ
ናይ ኣሕምልቲ መረቕ
መረቕ ስጋ ከብቲ
መረቕ ፓስታ
መረቕ ዓሳ
መረቕ ኣሕምልክቲ
መረቕ ኮሚደረ
ቀጢን መረቕ ምስ እተቘርጸ ፓስተ 
ፓዴላ


ውጽኢት ባሕሪ ዝዀኑ 
መግብታት
ኦስትሪካ
ጋምበረቲ
ኣራጎስታ
ጋምቤሮ
ኣሻዅ ኣራጎስታ
ጸሊም ሞሉስኮ
ክላም


ዓይነት ዓሳ
ኣንጕላ
ትሮታ
ዊጥ/ሉቺዮ
ፓሴራ
መርሉሶ
ካርፓ
ጻዕዳ ዓሳ ናይ ቀላይ
ሳልሞን
ሳርዲን
ፕላተሳ
ዓሳ ሙሴ
ቱና/ቶኖ
ዱመታይ ዓሳ
ፓይክ-ፐርች


ዓይነት ስጋ
ጥሑን ቪቴሎ ኣብ ክሬም
ክቢ ስጋ
ምቱር ስጋ
ሸኾና ምራኽ
ምቱር ቪቴሎ
እግሪ በጊዕ
ምቱር ስጋ በጊዕ
ከብዲ/ፌጋቶ
ጥብሲ በጊዕ
ኣብ ኣቸቶ ተኣሊኹ ዝሸለቘ ስጋ 
በጊዕ
ቅልዋ ስጋ ሓሰማ
ፊሌቶ
ስጋ ንእሽተይ ሓሰማ
ኮተሌቲ ቪቴሎ ናይ ቬና
ስቴካ ሽምጢ ምስ ዝተቐልወ 
ሽጉርቲ


ስጋ ኣዕዋፍን ሃድንን
ጥብሲ ደርሆ
ስጋ ደርሆ-ማይ
ስጋ ፋዝያኖስ
ስጋ ዓዓ
ስጋ ታኪን
ስጋ ዓጋዜን
ስጋ ዓባይ ማንቲለ
ስጋ ዓጋዜን
ስጋ ማንቲለ
ስጋ ሓሰማ በረኻ/መፍለስ


ካልኣይ ሸሓኒ/ሴኮንዶ
ዝተገንሰለ ድንሽ
ጥሑን ድንሽ
ቅጫ ድንሽ
ቅልዋ ድንሽ


ሩዝ
ታልያቴሊ ሩዝ
ዝሸለቘ ጻዕዳ ፓስታ


ቀንዲ ቀረባት
ዝርዝር ጠለባት ዝሓዘ ካርድ
ዝርዝር መስተታት ወይኒ
ሸሓኒ
መቓምጦ
መጸራረዪ ልስሉስ ወረቐት (ሶፍት)
ፒያቲ
ካራ
ፎርኬታ
ማንካ
ብኬሪ
ጥርሙስ
ስተኪኒ
ጨው
በርበረ
ኣቸቶ
ዘይቲ
ዝሑል
ውዑይ
ዝያዳ
ዝወሓደ
ዘይብሉ
ግዜ ቍርሲ | ምሳሕ | ድራር ሰዓት 
ክንደይ እዩ?
ጣውላ ክሓዝእ ደልየ ነይረ


…ሰባት ኣለና
ብሩኽ መግቢ ይግበረልኩም
ተሃዊኽና ኣለና
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Caritasverband für die Stadt und den Landkreis Würzburg e. V. 

 
Bitte melden Sie sich jederzeit gerne bei Fragen und Anregungen.  
Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und weiterhin viel Kraft für Ihr 
großartiges Engagement. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Tobias Bothe 
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